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Au, Grund der ZA 2, 33, 99, 103, 106, 107, 124, des
F >scku:reige,' etzeS dom 11. Mai 1916 (Gefetz-Samml . S . 35)
und der §§ 136, 140 des Gesetzes über die allgemeine Landes-
deriraltung dom 30. Juli 1883 (Gesetz-Sanrml . 3 . 195) wird
hierdurch für das ganze Staatsgebiet folgende PoUzciver-
ordnnng erlassen.

' Erster Abschnitt.
Mi»hest» atze.

Z I . Aus Fische der nächbenannten Arten dar der Fisch¬
fang nur ausgeübt werden, wenn sie von der Kopsspitze bis
zum Ende des längsten Teils der Schwanzflo !>e gemessen,
mindestens folgende Längen haben:

Stör 100 Ztmtr.
Aal , Lachs, Mrerforelle , Zander 35 tstmtr.
Barbe , Hecht, Maifisch» Nordseeschnrlpel 28 Ztmtr.
Blei (Brachsen) 25 Ztmtr.
Sckolle und Flunder in der westlichen Ostsee»
weltlich der Linie Hhllekrog Lruchtturm (auf Laaland ) nach

Staber Huk (auf Fehmarn ) 22 Ztmtr.
östlich dieser Linie bis zur Linie Gedser .rach 2.,',rens-

hoop 21 Ztnrtr.
sonst, ausgenommen Scholle der Nordsee 18 Ztmtr.
Arsche, Aland , Döbel , Nase 20 Ztmtr.
Bachforelle , Schlei 18 Ztmtr.
Barsch, Plötze, Rotfeder in Binnenseen 13 'stmtr .. sonst 15

Ztmtr.
Flußkrebs 8 Ztmtr.

ss 2 In der westlichen Ostsee können die Mindestmaße
für Scholle und Runder auch nach der Entfernung der Kopf¬
stütze bis zur Wurzel der Schwanzflosse bestimmt werden.
In diesem F - S erniedrigen sich die Maße für den westlichen
iwd östlichen Teil auf 18 und 17 Ztmtr.

§ 3. Für Küstengewäffer kann der Regierungspräsident
das Mindestmaß für den Stör bis auf 150 Ztmtr . erhöhen,
das für den Zander bis auf 28, den Aal bis auf 35, den Mai-
ftsch (PerpeH biS auf 20, die Flunder in den Haffen bis
«»? 15 Ztmtr . hrrabsrtzen.

* A4 In den thüringischen Grenzgewässern md in Gr-
' wäss«rstrecken, die mit thüringischen Gewässern in Verbindung

steten kann der Regierungspräsident das Mindestmaß für den
Blei bis au? 28, die Schlei bis auf 20, den Krebs bis aus
10 Ztmtr . erhöhen, sowie ein Mindestmaß für den Karpsen
tis zu W Ztmtr . vorschreiben.

A 5 Im Regierungsbezirk Cigmaringeu kann der Re¬
gierungspräsident das Mindestmaß für den Heckt kn aus 30.
die Aescke bis auf 23, die Bachforelle und Schlei lis auf
20 Zimtr . erhöhen . Er lann auch ein Mindestmaß für den
Hucken bis zu 30 für die Regenbogenforelle bis zu 20 Ztmtr.
verschreiben.

si 6 Der Regierungspräsident kann zu wissenŝ aft .ichen,
gemeinnützigen und wirtschaftlichen Zwecken für einze .ne Per-

, sonen Ausnahmen von den 88 1 bis 3 gestatten.
g 7 Für Fische, die aus Fischzuchtanstalten oder ge-

1 schlossen«»! Gewässern stammen und zur Besetzung anderer
Gewässer bestimmt sind, gilt kein Mindestmaß.

! 8 8 Auch abgesehen von 8 7 können in geschlossenen Ge¬
wässern untermatzige Fische gefangen werden . Dann unter-
liegen sie aber dem Marktverbot nach 8 107 Abs. 1 Say 1

» F . G ., soweit nicht der Regierungspräsident nach Abs. 3
i daselkst Ausnahmen gestattet.

8 9. In den Biunengewäsfern dürfen Untermaß ge Aland,
| Tö - kl. Nasen , Barsche, Plötzen und Rotfedern als Köoer-
, fiscke für den eigenen Bedarf des Fischers gefangmr werden.

Der Regierungspräsident kann dir gleiche Erlaubnis für Kü-
stengewässer erteilen.

S 10. Widerrechtlich gefangene untermaßige Fi,che, die
lefenb in die Gewalt des Fischers fallen , sind sofort, oder
wenn sic nicht gleich aus dein Fanggerät entfernt werden
können, spätestens nach Rückkehr des Fischereifahrzeugs ans
Land , mit der zu ihrer Erhaltung erforderlichen Vorsicht inS
Wafter zurückzusetzen. Bon den toten Fischen dürfen die mir
Aalkamen , Ankerkuilen und Stecrthamen gefangenen säint-

' iich, die mit Zug - und Grundschleppnetzen gefangenen bis
zu eine»' Gesamtmenge von 1 Kilogr . für den Tag und die
Besatzung eines Fahrzeugs im Haushalt der Flicker ver¬
wertet werden , während alle übrigen zu gemeinnützigen Zwe¬
cken nach näherer Bestimmung der örtlichen Fischereiw'hörd»
zu verwenden sind.

< Zweiter Abschnitt.
Schonjeiten für offene Grwiifser.

8 11. Am Sonntag ist der Fischfang von vormittags 9
bis nachmittags 6 Uhr verboten (Sonntagsschonzeit ). Die
Farrggeröte der sog. stillen Fischerei, d. h. solche, dir wedeg
gezogen noch gestoßen werden , dürfen zum Fang im Wasser
-leiben . Dazu gehören namentlich Stellnetze , Aalhamen , An-
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» Lü ^tscheretvr» richtuilgen und Meufen, die »> tief uuiev
Witter liegen , daß die Hälfte der Wassertiefc frei blnot , gelte»
nicht als Versperrung des Gewässers im Sinne des 8 35 Abs. 2

G.

t 12 Tie Sonntagsschonzeit (§ II ) gilt nicfiit für die
N- rd- und Osnee, für die Elbe bis zum Köhlbrand , i ie 2teier
l is Brinkamahof >md die Ems bis Leerort airfwärts.

r !!!. In den Äeioässern in denen sich vorzuas -veise Win¬
terlicher (Lachse, Forellen - und Saiblingsarten , Ostseefv.nä-
pel u a.) fortpflanzen , ist der Fischfang in den Monaten Ok¬
tober bis Januar ivährcnd acht anfeinandersolgender Wochen,
die der Regierungspräsident bestimmt, verboten (Winterschou
zeit). Der Regierungspräsident bestimmt auch die Gewässer
Er kann die Schonzeit für die einzelnen Gewässer
und ^ eioäsferstrccken verschieden festfetze», auf bestimmte Fisch-
c.'.len beschränken oder bestimmte Fischarten davon ausneh-
men.

f, 14. In den nicht der Winterjchonzeit unterliegenden
Binnengewässern ist der Fischfang in den Monaten März bis
Jnni nährend sechs aufeinanderfolgenden Wochen, die rer
Regierungspräsident bestimmt, mit Ausnahme der stillen Fische¬
rei und des Fischfangs ^ mit der Handangel , verbot »» (Früh-
jat .rsschonzeit ). Ter Regierungspräsident kann ie Schon¬
zeit für die einzelnen Gewässer und Gewässerstrrcken oersm' e-
!n seftsetzeu, auf bestimmte Fischarte » beschränken oder be-
sti'.nmie Fischarten davon ausnehmen . Er dari sic »nch ver¬
kürzen oder ganz aufheben-

8 15 Für Küstengewässer gilt die Frühjahrsschonzeit nur
insrweit , als iich in ihnen vorzugsweise Frühjahrslaicher iort-
pslanzen T-er Regierungspräsident bestimmt die Gewässer oder
Gcwösserstrecken. Er kan» darin den Fischfang ,risch ganz
verkieken.

8 16 Im Regierungsbezirk Sigmaringen kann der Re¬
gierungspräsident für Grenzgewäsfer und Gewäsierstrecken, die
mit oi'ßerprenßischen Gewässern in Verbindung stehen, die
Frühst h'-.-s yonzeit bis auf 2 Monate , die Winterschonzeit bis
c.nf .1 Monate verlängern.

% 17 . Ter Regierungspräsident kann besondere Arten»
schvnzeiten sestsetzen:
a - sttr Störe vom 1. Juli dis 31. August,

« 23. Bei gleichzeitigem Betrieb der Fischerei mit meh¬
reren Treibnetzen muss, mit Ausnahme .in der Nord - uns
Ostsee, der Abstand der Netze voneinander mindestens das
Doppelte der Länge des größten Netzes betrage ».

8 24. Tie Maschen von Stellnetzen , Staaknetzen , Treib¬
netzen, Zugnctzen (Garnen ) und Grundschleppnetzen müssen,
in nassem Zustande von der Mitte des einen bis zur Mitte,
des andern Knotens gemessen, eine Weite von mindestens
2,5 Ztmtr . haben . In Küstengewässern kann der Regierungs¬
präsident für den Fang von Lachsen, Mecrforellen , Zandern,
Schollen und Flundern größere Maschenweiten vorstgreiben.
Bei Fanggeräten . ftir Heringe , Sprotten , Stinte , UeNei, Eli-
ritzen, Kaulbarsche, kleine Maränen , Garmelen und Schmer
len kann er engere Maschen zulassen. Unbeschadet der" Ver¬
wendung von Netzen mit der zulässigen Maschenweite kann
der Regierungspräsident bei diesen kleinen Fischarten auch
über die Beschaffenheit der Fanggeräte sowie den Ort und
die Zeit ihrer Benutzung besondere Bestimmungen ireffen.
In Seen , in denen die Ausübung deS Fischereirechts oincm
einzelnen Fischereibcrechtigten oder Fischoreipächter allein oder
r.nr neben Fischereirechteil nach 8 -20 F . G. znsteht, unterliegt
dieser keinen Beschränkungen hinsichtlich der Maschenweite
seiner Netze. Dasselbe gilt bei Gewässern, die einer Wirt-
ichastsgenossenschaft oder einem gemeinschastlichen Fifckerci-
be.Krk angchören.

Z 25. 8 24 gilt nicht für die Kehlen von Netzen, den
bint . ren Sacktcil (Schlußnetz , Sroß ) von Zur - und Grund¬
schleppnetzen sowie nicht für Netze zum Fang nmt Aalen,
Bach-- und Regenbogenforellen , Stichlingen und Köderfischen.
Für len hintcreu Sackteil bei Grundschleppnetzen, Aalhamen
und, vorbehaltlich 8 26, auch bei Ankerkuilen , kann der Re-
Fernng 'sprüsidcnt jedoch bestimmte Maschenweit ?» oder Vor
lichknngen zum Schutze der gesanaenen Fische borichre brn

8 26. In den Nebenflüssen und Altwässern des Rheins
ist der Fischfang mit Ankerkuilen verboten . Im Rhein selbst
ist er vom 1. Dezember bis 31. Mai verboten und vom 1.
Juni bis 30. November nur unter folgenden Bedingungen
gestattet:

bisüi . Lachse, Saiblinge , Meer - und Bachforcl ' en sowie Schnü-
!" l, Irenn diese Fischarten keiner Winterschänzeit nntorliegen,
höchstens 8 Wochen in den Monaten Oktober bis Februar,

cistic Maränen höchstens 8 Wochen in den Monaten November
>'nd Dezember , ..

l>: iür Aeschen und Nasen sowie im Regierungsbezirk Sigma-
lst '. grn für Huchen und Regenobgcnforellen , wenn dies»
Fischarten keiner Frühjahrsschonzeit unterliegen , höchstens
acht Wochen in den Monaten März bis Mai,

e, für Döbel , die keiner Frühjahrsschonzcit unterliegen , höch¬
stens sechs Wochen in den Monaten Mai und Juni,

s) für Flußkrebse vom 1. November bis 31. Mai,
g) für Seemoos und Korallenmoos vom 1. April bis 31. August.

8 18. Bon allen Schonzeiten kann der Regiernngspräsident
zu wissenschaftlichen, gemeinnützigen und wirtschaftlichen Zwecken
für einzelne Personen Ausnahmen gestatten.

Dritter Abschnitt.
Fanggeräik für offene Gewässer.

8 19. Ter Gebrauch von Aalharken sowie von Sperren
und ändern Stechcisc» ist verboten . Tie Verwendung von
Ebenen und andern Stecheisen für den Aalfang kann der
Reriernngspräsident gestatten.

8 20. Ständige Fischereivorrichtungen müssen eine Latten-
ijeit - von mindestens 2 Ztmtr . l oben. Sind ' ie mit Stau¬
anlage » baulich verbunden , so ist die nach 8 35 Abs. 2 F . G.
>ür de» Wechsel der Fische freizulassendc halbe Breite der
Wasserfläche »ach der Abfluß - (Licht-)weite des einzelnen Stau¬
wehrs zu berechnen.

s 21 Auf den Gebrauch von Stellnetzen , Aalhamen,
Aiiterkliiten , Steerthämcn und Reusen , die im Flußbett oder
am 'Fei befestigt oder verankert werden , ist 8 35 Abs. 2 F . G.
anz, 'wenden- Dabei kann der Regiernngspräiidcni den Ab¬
stand bestimmen, den mehrere derartige Fanggeräte von ein-
nander einzuhalten haben.

1. Jeder Sckiocker muß mit zwei Mann zur Bedienung besetzt
sein;

2. Die Maschenweitr des Ankerkuilenschlußnetzes . bars nicht
weniger als 1,5 Ztmtr . betragen . Das Schlußnetz muß
durch eingespanutc Reifen , die nicht mehr als 1 Mtr . Abstand
v. neiuandcr haben dürfen , in einer solchen kr.eUung im
Mrssci gehalten werden, daß ein Zerdrücken der Fisch«
vermieden wird . Unmittelbar hinter dem letzten Reiten ist
das Schlußnetz so nbznbinden , daß die Bildung eines Sackes
unmöglich ist.

8 27. Im Rhein und seinen Nebenflüssen darf die Lachs-
f'scherei in der Zeit vom 27. August bis 26. Oktober nicht mit
Zegen betrieben werde». Als ein Fegen gilt jedes einwanvtgo
Zngnetz oder ein Flugnetz mit einem einwandlaen Mittel¬
stück und zwei dreiwandigcu Seitenstücken, wenn
1. das Zug - oder Flugnetz nach seiner Aushölung wieder in

dieselbe Zegcntrift ausgeivorfe » oder mit einem oder meh-
inen anderen Netzen abwechselnd in derselben Zegenlrist
derart verwendet wird , daß auf das Einhole » des einen
Netzes das Auswerse » des ander » erfolgt und

2. das Zugnetz auf der Rheinstrecke oberhalb Köln länger als
100 Mtr ., unterhalb Köln länger als 150 Mir . ist oder das
Flugnetz ein Mittelstück von mehr als 100 Mtr . und Seiten-
stücke von zusammen inehr als 40 Mtr . Länge hak

8 28. Der Regierungspräsident kann zum Schutze von
Fischen, die zur Fortpflanzung in andere Gewässer , leben,
ei er s' ck dazu sammeln , bestimmen, daß einzelne Gewäss-rstrScken
vo.üicrekhend nicht mit Zug - und Grundschleppnetzen Vesifcht
Wirker, und Netze und Reusen nicht so ausgelegt werRcu
diiaskN, daß dadurch dr » Fischen der Zugang zu Laie, stellen
versperrt wird.

S 29. In der Danziger Bucht , in den GewZfsrn der
irhFswig -hvlsteinkschen Lsttüs -e und auf der Elbe kann der
Rr-ssierungsprüsident die Anwendung von Grunde . .ppnetzen
auch zum Schutze des FiMatchS und der Jungfische der - ,
b' iten j:

»
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., ? SO. Bei Abfperrungsvorrichtungen für gefc&Jo fw . Äe-
üüfie *. (§ 2 Abs . i Nr . 1 F . OJ.) müssen Stabgitter einen
Slbstand von mindestens 2 Ztmtr ., Maschen eine lichw Weite
von mindestens 2 Ztnttr . haben.

8 21 Der zur Ableitung eines FischgewässerL Berechtigte
hat di m Fischereiberechtigten den Beginn und die Tauer einer
Abl . itung mindestens drei Tage vorher anznzeig -n . In Not¬
füllen (z. B . Hochwasser , Eisgang , Ausbesserungen des ' Trieb¬
werks ) kann die örtliche Fischereibehörde die Ableitung schon
vor Ablauf der drei Tage gestatten , «beschlossene Gewüsier.
ausgenommen die künstlichen Fischteiche , dürfen in der Zeit
vom 1. April bis 15 . Mai , offene Gewässer während der
Schonzeiten nur mit Genehmigung des RegiernngSpräsicenien
abgeleitet werden.

4 $ . 32 . Ter Regierungspräsident kann das Znsnmmeutiel-
k>n von Fischer , mit Fackeln und anderen Lenchtmitteln iowie,
auseenoniinen bei der Zugnetzfischerei , das Pnlschen . Pum-
peu , Zagen , Klappern und Schlagen in offenen Gc .vüstern
verbietend

K 22 Wer , ohne einen Fischereischein zu besitzen , Fische
uus vssenen Gewässern versendet oder , abgesehen von der;
öffentlichen Vcrkehrsanstalten , bei deren Versendung mitloirlt,
mos- der örtliche « Fischereibehörde auf Verlangen die Her¬
kunft der Fische nachtveHen . Ter Regierungspräsident kann
be 'tinrmen , daß der Nachweis durch einen Ursprungsschein
?u ' «ihren ist, der von dem zur Ausübung des Fischereirechts
Berichtigten ausgestellt und von dem Gemeinde - (Guts - .
Vorsteher beglaubigt sein muß . Zur Beförderung der Fische
am Bestimmungsort bedarf es nur dann eines Ursprnngsicheins,
»renn sie zum Verkauf herumgetragen werden.

' 34 Fische , die in einer an den Regierungsbezirk Slg-
«eringen angrenzenden , außerpreußischen Gemeinde während
einer daselbst , bestehenden Artenschonzeit gefangen sind , dür-
fen nicht in den Regierungsbezirk Sigmaringen ^ gesandt und
kort nicht weiter gesandt werden . Besteht aber kür die,eiben»
F ' sche eine abweichende Arterrschonze ît im Rep ' erungsbezici
Sigmaringen , so gilt das Verscndnngsverbot auch für die
nicht in Preußen gefangenen Fische nur während dieser Zeit.

§ 35 . Bachsaiblinge Regenbogenforellen , Forellen -,
Schwarz -, und Steinbarsche , Sonnenfische , Zwergwelse , ameri-
konischo Krebse , galizische Sumpfkrebse und fremdländisch ? Au¬
stern , sowie andere Fisehartcu , die in Zukunft aus dem Aus¬
land eingeführt werden , dürfen in offenen Gew >" ern nur
m e Zustimmung des Regierungspräsidenten neu ausge,eut
werden.

ß 26 . Soweit die Frühjahrsschonzeit von Gew ,ern in
die Monate Mai und Juni fällt , ist in ihnen die Werbung
von Wnsierpflanzen , einschließlich der Unterwasierps . anzen
(Wasierfest , Laichkräuter n . a .). mit Ausnahme des an den
Strand getriebenen Seegrases und Seetangs , sowie die Ent-
nochme von Schlamm , Erd - , Sand , .Bes und Steinen nur mit
Erlaubnis des Fischereiberechtigten zulässig . Arbeiten , die
'-nr Erftillung der gesetzlichen UntcrhaltungSvslicht in Wasier-
länfen ausgesührt werden , werden hiervon nicht betroffen Auch
k inn der Regierungspräsident auS den Gründen deS 8 13
für einzelne Personen Ausnahmen gestatten.

§ 37 . Fischlaich darf ohne Erlaubnis des Fi,chereibe-
rechligten nicht ans dem Wasser genommen oder beschädigt
werden Aus den Gründen des 8 18 kann der Regierungs-
srösideni für einzelne Personen Ausnahmen gestatten.

8 33 . Entenbesitzer müssen ihre Enten von fremden
Fischgewässern fernhalten , wenn ihnen - der Fischer -ibececi tigte
nicht deren Einlassung gestattet hat . Bei Zuwiderhandlungen
setzen sie sich, abgesehen von der Bestrafung (8 W , der Gemhr
der ReschadigunKMder Tötung der Enten nach , 8 228 deS Bürger¬
lichen Gesetzbuchs aus . Ter Regierungspräsident >anu . vor-
behältlich 8 112 Satz 2 F . G ., bestimmte Fischgewaster von
dem Verbot des EnteneinlassenS auSnehmen . Er tan « das
Eifteneinlasien auch gegen den Willen des FischerciSer . ch-ügten
verbiete»

" 8 39. Die zu künstlichen Fischteichen gehörigen Anlagen,
dürfen nicht beschädigt , Ufer und Dämme nicht betreten wer¬
ten . Hunde dürfen in die Teiche nicht eingelassen -werden.

§ 40 Für geschlossene Gewässer gelten die 8Z 36 bis '39
nicht dem gegenüber , d»m die Ausübung des Fischereirechis
züstehr

IVtv 11 1 x ^ \ i :t.
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8 41 . Tie in Binnengewässern liegenben Fischerfahrzeuge
müssen an den Außenseiten , am vorderen Ende links , am hin¬
teren Ende rechts den Vornamen , Zunamen und Wohnort
tcs Fischers oder Eigentümers sowie die Nummer des dem
Fischer erteilten Fischereischeins in deutlicher, - auch im Weiset
haltbarer Schrift enthalten . Für sonstige Fi ' cherzeuge (Fang-
gcröte , Fischbehälter ) genügen deutliche , der örtlichen Fischerci-
bekörde bekanntzugebende Zeichen , die entweder in scste
Teile des Fischerzeugs eingeschnitten oder eingebrannt oder
ans dauerhaften Tafeln (z. B . auch Bleiplomben ) an vdc >'
neben ihm angebracht sind . Fanggerätc , die im Be ' sein de»
Fischers ausliegen , bedürfen keiner Kennzeichnung.

8 42 . Fischerfahrzeuge in Kitstengewässern müssen , vor¬
behaltlich der besonderen Vorschriften für die Seefischereifahr-
zenge der Nordsee (Reichsgesetz vom 39. April 1884 R .-G .-Bl<
S 48), als Unterscheidungsbuchstaben die drei ersten Bin!
staben des Wohnorts des Fischers und die Nummer seines
Fische re isch eins oder eine ihin von der örtlichen Fiicherei-
behörde erteilte andere Ertennungsnnmmer ans jeder Seite
cm Bug des Fahrzeugs , aber mindestens E/z Mir . vom Steven
entfernt , und auf jeder Seile des Großsegels in der Mitta
oberhalb des obersten Reffbandes führen - Buchstaben und
Zahlen müssen mit Oelfarbe am Schiffskörper weiß auf schwar¬
zem Grunde , ans Weißen und grauen Segeln schwarz , auf roten
und dunkeln Segeln weiß hergestellt sein . Tie Buchstaben und
Zäh .ca müssen am Fahrzeuge mindestens 20 Ztmtr ., am
Segel 30 Ztmtr . hoch und nicht weniaer als V .-, ihrer Höhe
breit sein Bei offenen und halbgedcckten Booten von nicht
mehr als 6 Mir . Länge brauchen die Buchstaben und Zahlen
n '.' v io Ztmtr . hoch und nur Vs Mir . vom Steven entfernt
zu sein . Tie Buchstaben sind in lateinischer , die zahlen in
arabischer Schrift darzustellen . Wo örtlich noch ander ? Kenn-
ze ' chcv für Fischereifahrzeuge in Küstengewässern üblich find,
kann der Regierungspräsident deren Beibehaltung vocschrci-
lcn . Für die Kennzeichnung der sonstigen Fischerzeuge gilt
8 41 mit der Maßgabe , daß , wenn sie zu einem Fahrzeug ge¬
hören , ms Zeichen nur die Unterscheidungsbuchstaben und Zah¬
len deS Fahrzeugs zulässig sind.

8 43. Tie nach den88 41 , 42 borgeschriebenen Kennzeichen
dürfen nicht beseitigt , verändert , unkenntlich gemacht ver¬
deckt oder sonst verheimlicht werden.

S e ch st e r Abschnitt.

OrfcsuBj beim Fischfang iu offenen Gewässern . .
8 44 Fanggeräte dürfen nicht so ausgestellt oder aus-

qe-i -rr sein , das; sie den Schiffsverkehr behindern . Ter Re¬
gierungspräsident kann ann -dnen , daß bestimmte Wasser,kachelt
sreikleiben müssen . Tie Lage der Fanggerät ' niiiß den
Führern von Fahrzeugen erkennbar sein . Der Regierungs¬
präsident kann bestimnien , daß die Fischer zu bie ' em Zweck
besondere Zeichen zu setzen haben . Fanggeräte , die nicht mehr,
benutzt werden oder nicht mehr benutzt werden dürsen , sind
ans dem Wasser zu nehmen . Pfähle müssen mindestens
1 Mir über den gewöhnlichen Wasserstand (8 3 v. of. 3 deS
Wassergesetzes vom 7. April 1913 , Gesetzsnmml . 2 . 53) hcrvor-
rogen und nach beendigtem Fischfang herausgezogen werden,
vkne daß Teile davon unter dem Wasser stehen bleiben.

8 45 . In einer Entfernung bis zu 109 Mir . ans beiden
Seiten eines durch Tonnen , Bojen , Baken , Schilder oder son¬
stige Merkmale erkennbar gemachten Kabelweges ist die Ver¬
wendung von Grundschleppnetzen , Ankern und Staken zum
Fcrlbewegen von Fahrzeugen sowie das Eintreiben von Pfälch
len und Prickcn verboten . Der Regierungspräsident kann
den Abstand im einzelnen Falle herabsetzen . Tie Vorschrif¬
ten über den Schutzabstand gegenüber Kabelschissen (Reichsges.
vom 21 . November 1887 R .-G .-Bl . 1888 S . 169 ) werden hier¬
durch näher berührt.

8 46 . Tie zur Bezeichnung der Schiffahrt und des Kabel-
WegkS dienenden Merkmale dürfen nicht verschoben werden
Dasselbe gilt von Kennzeichen für Schonbezirke <8 410 Abs
2 F . G ). Jede Veränderung solcher Zeichen haben die Fischer
sofort der örtlichen Fischereibehörde anzuzeigen . Bei SiKisö-
fä .-rtS -eichen ist statt dessen auch die Anzeige an die Wasscr-
p .lizeibehörde , bei Bezeichnungen für Kabelwege die v.nzeigs
an die nächste Lotscnstatron oder Post - (Telegraphen sibehörde
»uchsig .
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freitumatftn.  Wen » bitS nlcfft ittlfgTidf fit, milfien

Hs brr ran feftft$enbtn ftifd}er$eug* aufgegebsn Werben.  An
Jebem prall,  aud ) wenn das Kabel nicht beschädigt erscheint,
habe .! die Fischer spätestens ' binnen 24 Stunden nach Ankunft
in '-en> ersten Hafen oder an der ersten Landungsstclle der
nächsten !Üost-(Tclegraph «n-)behörde den Sachverhalt anzuzei¬
gen. Ersatzansprüche wegen verlorener oder br .härtgler
Fischerzeuge sind bei der örtlichen Fischereibehörde geltend
ju machen.

§ 48 Tie Fischer müssen die bei der Winterfischerei
gehauenen Eisstücke unmittelbar neben den Löchern aufstcllen.
Siud die Eisstücke zu groß, um herausgehoben zu werden,
so müssen die Oefsnungen durch Strauch , Stangen 'öder auf
andere leicht sichtbare Art gekennzeichnet werden . 'An und
neben gebahnten und ausgesteckten Eiswegen und bis zu
einer Entfernung von 4 Mtr . davon dürfen keine Löcher ge¬
hauen werden.

tz 49. Ein Fischer darf nicht in den Zug desjenigen
fallen , der schon fischt, oder in die Zugltnte desjenigen ein

tarnst tttaeftusta
j iifiet  di - fiifrterci im »t - « vade « .
I Auf Grund der Bolizeiverordnung zum Ftfcheretgefetz
I (Fischereiordnung ) vom 29 März 1917 und des Fischereitze-

fetzeS vom 11.  Mai 1910 wird folgendes bekannt gemacht.
§ 1 Untermatzige Fische, die aus Fischzuchtanstatten und

künstlichen Fischteichen entfernt werden inüssen, um Plitz für
den neuen Jahrgang zu schaffen, sind vom Marktverbot be¬
freit , wenn ihre Herkunft (Ott und Zeit deö Fanges ) und die
Notwendigkeit ihrer Beseitigung durch einen Ursprungsschein
nachgewiesen wird , der von dem zur Ausübung des Fftcherei-
rechts Berechtigten ansgestellt und von dem Bürg - rmcister
beglaubigt sein mutz.

Ebenso sind untevmaßige Fisch«, die in Bezirken mit an¬
deren Mindestmaßen zulässiger Weise gefangen ftnd oder die

' aus dem Auslande staimnen, vom Marktverbot befreit , wenn
^ diese Voraussetzungen durch einen Ursprnngsfchein nachge-S"wiesen werden.In allen anderen Fällen nrüssrn Ausnahmen vom Mattt-
l verbot besonders nachgesucht werden.

8 2. In dem Rhein , der Lahn , dem Main und der Nidda
Sr ! ist der Fischfang während der Zeit vom 12. April bis ein .^ ieß-

darf seine Netze nicht in einen fremden Garnzug fetzen, der ^ Mai verboten (Frühjahrsschanzeit ). Zulästia ist je-
| dach der Fischfang mit der Handangel und die sog. stille Fisaerei,

d. b. solche mit Fanggcräten , die weder gezogen noch gestoßen
werden (z. B . Stellnetze , Aalhamen , Ankerkuilen , StemtHa¬
men. Garn -, Draht -, Korbreufen sowie Treib - (Schwimm--)

; Netze ohne Begleitung von Fahrzeugen ).
( § 8. In allen übrigen , im § 2 nicht genannten Gewäz.ern
\ des RegierungsbezittS Wiesbaden ist der Fischfang währerw
l der Zeit vom 15. Oktober bis einschließlich 9. Dezember gänz-
s !>ch verboten (Winterschonzeit ). Ausgenommen ist der Fang
s avs Lachse, für die im § 4 eine Attenschonzeit festgesetzt ist.
j 8 4. In sämittchen Gewästcrn des RegierungsbeztrW
- Wiesbaden ist der Fang des Lachses während der Zeit dom. L
! November bis 26. Dezember verboten.

| 5. Von dem Marktverbot , dem die während d-r im' 8 4
dieser Bekanntmachung festgesetzten Artenschonzeit in offenen
Gewässern gefangenen Fische nach 8 107 Absatz 2 F . G . unter¬
lagen , werden nach Absatz 3 daselbst diejenigen Fftche be-
freit , die in Bezirken mit anderer Artenschonzeit zum,stgerweisr

\ gefangen find, oder die aus dem Auslände stammen , wenn
! diese Voraussetzungen durch einen Ursprungsschein iw dev
- im 8 1 dieser Bekanntmachung vorgeschriebenen Form nach?
' gewiesen werden.

Der Nachweis, daß Fische aus geschlossenen Ge.vä,fern
! stamme» und aus diesem Grunde keiner Schonzeit und oem
\ nach keinem Marktverbot unterworfen sind, gilt durch einen

Nrftrrmgsschein ohne weiteres als erbracht , Kinn aber auch auff
andere Weise gcfühtt werden.

8 6 In der Umgebung der Fischpäst« im Main >md in
der Lahn ist jede Att Fischstizrg 10 Attr . oberhalb und 10
Mir . unterhalb der Pässe auf 5 Mir . Breite ständig ver¬
beten.

Wiesbaden , 13. 'April 1917.
Der Negierrr«g- priftv«»t.

* . '
l  3037 . Diez,  den 17. April 19,7.

Wird veröffentlicht.
Die Ortspolrzeibehörden (Fischereibchördcn ) wollen sich

dir Durchführung der Vorschriften angelegen sein lassen.
Im Allgemeinen )bll auf Anordnung des Herrn Land-

wirtschastsministers bei Handhabung aller Bestimmungei!
sowohl der Fischerewrdnung als auch der Bekanntmachung
auf die gegenwärtigen Krregsverhältnisse «ach Möglichkeit
Rücksicht genommen werden . Namentlich soll Fischern , die
nicht in der Lage sind , dve nach Abschnitt V der Jischerei-
vldnung vorgeschriebenen Kennzeichen sogleich an ihre»
Fischerzeugen anzubttnaen , eine angemessene Frist dafür,
nötigenfalls bis zum Friedensschlutz , bewilligt werden . Das¬
selbe gilt für die Fälle , in denen auf Grund der Bestim¬
mungen in einzelnen Regierungsbezirken Aenderunge » an
Fanggerüten vorzunehmen sind . Soweit es sich um die
Fischereiold mmg handelt , dürfen solche Ausnahmen jedoch
ohne Zustimmung des Herrn Ministers nicht über den

nach 8 44 oder in ortsüblicher Weise gekennzeichnet ist. Gcoö-
fischei dürfen ihre Fanggeräte nicht so einrichten , daß sie damit
Kleinfischerei betreiben können und umgekehrt. Ter Re¬
gierungspräsident kann Bestimmungen darüber treffen , daß
Fischer einander anszuweichen haben . Er kann ferner , außer
aus den Gründen der 88 2l , 44, auch zur ' Vermeidung gegen¬
seitiger Störungen der Fischer zeitliche und örtliche Beschrän¬
kungen in der Anwendung der einzelnen Fischereibetri ' bs-
atten anordnen . Hiervon abgesehen bestimmt die örtliche
Fischereibehörde den Platz und den Umfang des Platzes,
den ein. Fischer einzunehmen hat , sowie die Reihenfolge,
in der mehrere Fischer die Fischerei auszuüben haben . Be¬
sondere Rechte werden hierdurch nicht berührt.

8 50. Wer beim Fischfänge von einem Fisch, reweamten
oder amtlich verpflichteten Aufseher an ge rufen wird , hat deren
Rufe Folge zu leisten und nicht eher von der Stelle zu weichen,
als bis er dazu ausdrücklich ermächtigt ist. Auf Verlangen
hat er den Austichtsbeamten seine amtlichen Ausweise (Fische-
reischein, Erkennungsnummer , Erlaubnisschein , Ursprungs¬
schein) vorzuzeigen . Tie Führer von Fischerfahrzengen und
Fahrzeugen , die zur Beförderung von Fischen gebraucht wer¬
den, haben, wenn ihnen durch vier oder mehrere kurz« Pfiffe
wir der Dampf - oder Motorpfeise oder bei Segel , kenstfahr-
zeugen durch mehrfaches Hissen, Herablassen oder Wi -dsrhissen
der Flagge oder Laterne ein Zeichen gegeben wird zofort ihr
Fatrzeuq zum Sttllstand zu bringen , bis sie der AüstichtS-
leamte zum Wcilerfahren ermächtigt.

Siebenter Abschnitt,
Sch ußbkstimmnngeu

8 öl . Durch die 88 36, 44t, 40 wsrtnit «Anordnung !'! . / r |
Wasterpviizeibehörden nicht berührt.

8 52 Vor Erlatz von Bestimmungen nach dieser Polizei - I
Verordnung, die nicht nur einen einzelnen Fall oder einzelne >
Personen betreffen , soll der Regierungspräsident ' Beteiligte j
hören - Solch« Bestimmungen find auch öffentlich bekannt zu
mache» .

§ 53. Zuwiderhandlungen gegen die Polizeivewrdnung
oder gegen die aus Grund derselben von dem Regier -lug-prä ?.
sidenten oder der örtlichen Fifchcreibehörde getroffenen Be¬
stimmungen werden, soweit sie nicht nach den 88 125 bis 128
F. G . unter Strafe gestellt sind, mit Geldstrafe ws zu 30 'Mjk.
bestraft.

ß 54. Die Polizeiverordnung tritt am 15. Avril 1917 in
Kraft . Mit demselben Tage treten alle Polizewevordnungen
außer Kraft , die auf Grund des Fischereigesetzes vorn 30. Mpz
1874 (Gesetzsannnl. S . 197) und der dazu ergangenen Aller¬
höchsten Verordnungen erlasten sind.

Berlin , den 29. März 1917.
Ter Minister für Laudwirtschaft,

Domänen und Forste».
Vorstehende Polizeivervrdnung wird mit dem Bemerken

veKffentlicht , daß der Fischfang mittels Ankcrkuilen im Rhein ) . ^ ^ ,
für das laufende Jahr bereits vom 1. Mai ab unter den in , 1. April , 918 hinaus erstreckt werden.
8 26 der Fischereiordnnng angegebenen Bedingungen gestattet ■ SN * iEsnigl . LnvArsI
ftt . s D n 1 11 • «fc t

»tesbaben , 13. April 1917. , ■iwmh .m.i . . . . > 1m
Ger Regier « NGsPrästdent Brrontwottlich für die Schttftleitvuq MÄard Lei «, Bnd GmK.
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